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Titel: 
 
Vorschlag zur Bestellung eines weiteren Vertreters der Stadt Dessau-Roßlau für den 
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld / Dessau / 
Wittenberg mbH 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat schlägt der Gesellschafterversammlung der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld│Dessau│Wittenberg mbH vor, als 
weiteres Aufsichtsratsmitglied (Nachfolger des bisherigen Mitglieds) 
 

Herrn Hans-Joachim Mau 
 
zu berufen. 
 
Gesetzliche Grundlagen:        
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:       
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:       
Hinweise zur Veröffentlichung:       
 
 

 
Relevanz mit Leitbild 
 
 

Handlungsfeld  Ziel-Nummer 
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und 
Wissenschaft 

       

Kultur, Freizeit und Sport        
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr        
Handel und Versorgung        
Landschaft und Umwelt        
Soziales Miteinander        
 

Vorlage nicht leitbildrelevant  
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Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
 
Zusammenfassung/ Fazit: 
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Bürgermeisterin und Beigeordnete 
für Finanzen 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
 
  
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
 
Nach § 11 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages der vorgenannten Gesellschaft besteht 
der Aufsichtsrat aus mindestens drei Mitgliedern, dies sind der Oberbürgermeister 
der Stadt Dessau-Roßlau sowie die Landräte der Landkreise Anhalt-Bitterfeld und 
Wittenberg oder ein vom jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten benannter Vertreter.  
 
Darüber hinaus können insgesamt drei weitere Mitglieder durch die Gesellschafter 
vorgeschlagen und durch die Gesellschafterversammlung bestellt werden. Seitens 
der Stadt Dessau-Roßlau soll der/die Vorgenannte als Nachfolger/in des bisherigen 
Mitglieds vorgeschlagen werden.   
 
 


